
14.05.2023	

UMGANG	MIT		ZUSTELLUNGEN	
VON	BEHÖRDENPOST	
[FÖRMLICHE	ZUSTELLUNG]	

1. KEINE	EINE	FÖRMLICHE	ZUSTELLUNG	IST	RECHTMÄßIG	
Es	gibt	keine	Gesetze	und	Verordnungen,	die	von	irgendjemanden	befolgt	werden	
müssten.	Es	gibt	nur	noch	kriminelle	Organisationen	die	euch	Terrorisieren.	

A. Urteil	des	BVerfGE	vom	25.07.2012	

i. BVerfG-Urteil	vom	25.07.2012	BvF	3/11,	2	BvR	2670/11,	2BvE9/11	stellt	
fest,	das	es	keine	verfassungsgemäßen	Parlamente	seit	mindestens	1956	in	
der	BRD	gab.	Somit	ist	keine	einzige	dieser	Zustellungen	rechtmäßig.	

ii. Der	Gelbe	Brief	ist	ein	„amtlicher“	Bescheid	und	darf	nach	geltendem	
deutschen	Recht	nur	von	einer	Amtsperson	ausgehändigt	werden.	Das	
Personal	der	Deutschen	Post	erfüllt	diese	Voraussetzungen	nicht.	Das	
Zustellen	dieser	Briefe	von	Privatpersonal	ist	strafbar.	

2. FIRMENEINTRAGUNG	DER	DEUTSCHEN	POST	AG	
	
QUELLE: HTTPS://WWW.DNB.COM/DE-DE/UPIK-
PROFILE/341020188/DEUTSCHE_POST_AG 
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3. ZUSTELLPROZESS	GEREGELT	DURCH	§	166	ZPO	
	
Gemäß	§	166	Abs.2	der	ZPO	ist	folgendes	geregelt Dokumente,	Deren	
Zustellung	Vorgeschrieben	Oder	Vom	Gericht	Angeordnet	Ist,	Sind	Von	
Amts	Wegen	Zuzustellen,	Soweit	Nichts	Anderes	Bestimmt	Ist.	“	Derartige	
Dokumente	Werden	Vom	Urkundsbeamten	Der	Entsprechenden	
Geschäftsstelle	Zugestellt.	

4. VERDACHT	AUF	POSTBETRUG	ANZEIGEN	
	
Informationen	Zum	Vorgehen	Hinsichtlich	Der	Anzeige	Eines	
Postbetruges,	Gemäß	Den	Bestimmungen	Der	Universal	Postal	Union	
(Upu)	Und	Dem	Weltpostvertrag	Findest	Du	In	Einem	Gesonderten	
Beitrag	Unter	Folgenden	Links:	
	
Weltpostvertrag	seit	1907	
	
wer-oder-was-ist-die-upu	
	
die-macht-des-weltpostvereins-und-wie-du-sie-gegen-die-verwaltung-
einsetzen-kannst	
	
Die	Bedeutung	der	UPU	

5. WEITERE	UNGÜLTIGE	ZUSTELLUNGEN	SOWIE	POSTBETRUG	
	
ebenso	sind	Behördenbriefe	mit	„aufgedruckter	Versandmarke“	hoch	
kriminell	und	es	ist	ausschließlich	der	Versand	mittels	Klebebriefmarke	
erlaubt.		
Mit	solchen	Briefen	ist	gilt	es	vorzugehen	wie	bei	überliegender	
Erklärung.	Hinzu	kommen	arglistige	Scheingeschäfte	und	Betrug.	

6. RÜCKWEISUNG	/	ABLEHNUNG	IST	AUCH	MÖGLICH	
	
Das	BVerG-Urteil	Vom	25.07.2012	Bvf	3/11,	2	Bvr	2670/11,	2bve9/11	
bietet	dir	auch	nachstehende	Option,	welche	wie	folgt	funktioniert	
	
Drucke	dir	diesen	Text	aus	und	klebe	diesen	über	das	Sichtfenster	des	
Briefes	wo	du	„behandeln“	möchtest,	schwärze	zuvor	mit	schwarzem	
Lackstift	deine	Adresse	bzw.	Anschrift	
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Zutreffendes	ankreuzen	und	weg	mit	dem	Scheiss	

	

	

	

Link:	Klagemauer	Jerusalem	-	Ansage	an	unsere	Berliner	Vollidioten	

	

	

	

	

	

	


